
Gemeindeverwaltung Thurnen 
Bahnhofstrasse 50, 3127 Mühlethurnen 

Tel. 031 809 07 31 
www.thurnen.ch / e-mail: info@thurnen.ch 

 

811.1 / CMI 483 
 
 
 

Friedhof- und Bestattungsreglement – Totalrevision 2025 
Synopse 
 

Artikel neu alt 

2, 4, 5, 14, 15, 16, 30, 32, 
33 

einheitliche Verwendung Begriff 
«Verwaltungsstelle» 
 

verschiedene Begriffe 
der Gemeindeschreiber, die Ver-
waltung, die Gemeindeverwaltung,  
die Gemeinde, die Sitzgemeinde 
 

2, 4, 5, 6, 10, 16, 28, 29, 
34, 35, Anhang I, Anhang II 
 

Friedhofpersonal Friedhofgärtner, Totengräber 

3, Abs. 3 Delegation 
Der Gemeinderat kann für Aufga-
ben aus seinem Zuständigkeits-
bereich das Verwaltungs-, das 
Friedhofpersonal und eine Kom-
mission einsetzen. 
 

— 

4, 9 Bestätigung der Anmeldung eines 
Todesfall BAT 

Todesanzeigebescheinigungen, 
Bestätigung des Zivilstandsamts 
 

4 ‒ entscheidet über Art und 
Weise der Entgegennahme 
der Meldung eines Todesfal-
les zur allfälligen Ausstellung 
einer Bestattungsbewilligung;  

‒ übernimmt die Registerfüh-
rung der Todesfälle; 

‒ wirkt bei Projekten im Fried-
hof- und Bestattungswesen 
mit. 

 

— 

6 personalrechtlichen Bestimmun-
gen 
 

Personalreglement 

6 Stellenbeschrieb Pflichtenheft 
 

8 Das Verfahren richtet sich nach 
den übergeordneten gesetzlichen 
Vorschriften im Bestattungs- und 
Friedhofwesen. 
 

Die Meldepflichtigen haben Todes-
fälle innert zwei Tagen dem Zivil-
standsamt schriftlich oder durch 
persönliche Vorsprache zu melden. 

9 Erd- oder Urnenbestattung 
 

Erd- oder Feuerbestattung 

10,12, 24 Leichnam 
 

Leiche 
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15 Die Kosten richten sich nach Art. 
9 Abs. 5  des Reglements bzw. 
nach dem Gebührentarif 

Die Kosten richten sich nach Art. 12 
des Reglements bzw. nach dem 
Gebührentarif 
 

16 Grabplatz 
 

Ruheplatz 

16 Abs. 4 Für die Beisetzung Verstorbener, 
die nicht in der Sitzgemeinde oder 
in einer der angeschlossenen Ge-
meinde schriftenpolizeilichen 
Wohnsitz hatten, ist die Gebühr 
für Auswärtige geschuldet. In 
begründeten Ausnahmefällen 
entscheidet die Verwaltungs-
stelle über die Anwendung. 
 

Für die Beisetzung Verstorbener, 
die nicht in der Sitzgemeinde oder 
in einer der angeschlossenen Ge-
meinde schriftenpolizeilichen 
Wohnsitz hatten, ist eine Einkaufs-
gebühr für den Ruheplatz zu ent-
richten. Die Gebühr wird im Gebüh-
rentarif festgelegt. 

17 Abs. 1 Folgende Felder stehen für die 
Beisetzung zur Verfügung: 
‒ Erdbestattungen 
‒ Urnenbestattungen 
‒ Gemeinschaftsgrab  

 

Zur Bestattung stehen zur Verfü-
gung: 
‒ Reihengräber für Erdbestat-

tungen von Erwachsenen und 
Kindern 

‒ Reihengräber für die Beiset-
zung von Urnen 

‒ Gemeinschaftsgrab  
 

20 Abs. 1 + 2  1 Es können Ascheschüttungen o-
der die Beisetzung von Biournen 
in dem dafür vorgesehenen Be-
reich vom Gemeinschaftsgrab er-
folgen. 
 
2 Die Asche kann später nicht 
mehr entnommen werden. 
 

1 Ist in einem Gemeinschaftsgrab 
nur die Asche beigesetzt worden, 
kann sie später nicht mehr entnom-
men werden. 

28 Abs. 1 Anpflanzungen, die das Gesamt-
bild des Friedhofs stören, sind zu 
unterlassen. Das Pflanzen von 
Bäumen und gross werdenden 
Sträuchern oder invasiver Neo-
phyten ist untersagt. 
 

Anpflanzungen, die das Gesamtbild 
des Friedhofs stören, sind zu unter-
lassen. Das Pflanzen von Bäumen 
und gross werdenden Sträuchern 
ist untersagt. 

28 Abs. 4 Das Friedhofpersonal ist berech-
tigt, abgestandene Sträucher, ver-
welkte Blumen und Kränze sowie 
zerbrochene Gefässe von Grä-
bern oder Pflanzungen, die das 
Gesamtbild der Friedhofanlage 
beeinträchtigten zu entfernen. 
 

Der Friedhofgärtner ist berechtigt, 
abgestandene Sträucher, verwelkte 
Blumen und Kränze sowie zerbro-
chene Gefässe von Gräbern zu ent-
fernen. 
 

31 Die festgelegten min. Masse be-
ziehen sich auf einen Grabstein. 
Grabmäler aus anderen Materia-
lien (Holz, Glas usw.) und mit ab-
weichenden Massen können auf 

— 



 
Gemeindeverwaltung Thurnen  Seite 3 / 4 

 

 

  

den Friedhöfen Burgistein und 
Kirchenthurnen entsprechend be-
willigt werden.  

 

37 Abs. 2 + 3 Gebührenrahmen 
 

Rahmentarife 

44 Abs. 1 Dieses Reglement mit Anhang I 
tritt per 01.08.2025 in Kraft. 
 

Dieses Reglement mit Anhang I tritt 
per 01.01.2023 in Kraft. 

44 Abs. 2 Es hebt sämtliche widersprechen-
den Vorschriften auf, insbeson-
dere das Friedhof- und Bestat-
tungsreglement vom 01.01.2023. 
 

— 

Anhang I konsequente Erhöhung der max. 
Gebührenansätze 
 
 

 
 
 
 

Anhang I + II Gemeinschaftsgrab Urne/Asche Gemeinschaftsgrab Urne 
 

Anhang I Für besondere Dienstleistungen 
wie die Pflege eines Grabes mit 
Einheitsbepflanzung oder sons-
tige Arbeiten durch das Friedhof-
personal und die Verwaltungs-
stelle werden der Aufwand nach 
effektiv, geleisteten Stunden so-
wie die Kosten für Material/Pflan-
zen weiterverrechnet.  

1.  
2. Der Gebührenrahmen beläuft sich 

zwischen CHF 50.00 – 300.00 pro 
Stunde.  

Personen, die nicht länger als 5 
Jahre ausserhalb der Sitzgemeinde 
oder der Anschlussgemeinden ei-
nen zivilrechtlichen Wohnsitz be-
gründet haben  
CHF 250.00 – 1'500.00 
 
Personen, die nie oder länger als 5 
Jahre ausserhalb der Sitzgemeinde 
oder der Anschlussgemeinden ei-
nen zivilrechtlichen Wohnsitz be-
gründet haben 
CHF 500.00 – 3'000.00 
 
Pflege Grab mit Einheitsbepflan-
zung nach effektivem Aufwand, 
Stundenansatz Aufwandgebühr II 
gemäss Gebührenreglement 
Einkaufsgebühr für Auswärtige, zu-
sätzlich zu den ordentlichen Ge-
bühren  
 
Für Bestattungen an Samstagen 
wird ein Zuschlag von 25 % auf den 
Bestattungskosten erhoben.  
Grabstein, Leichenauto und Lei-
chentransport 
 

Anhang II einheitliche Anwendung einheimi-
sche und auswärtige Gebühr  
 
Grabplatzgebühren sind nur von 
Auswärtigen geschuldet. 
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Umbestattung Urne in andere 
Grabstätte  
 
Umbestattung Urne in Gemein-
schaftsgrab 
 
Formulierung neu 
Besondere Dienstleistungen 

Für besondere Dienstleistungen 
wie die Pflege eines Grabes mit 
Einheitsbepflanzung oder sons-
tige Arbeiten durch das Friedhof-
personal und die Verwaltungs-
stelle werden der Aufwand nach 
effektiv, geleisteten Stunden so-
wie die Kosten für Material/Pflan-
zen weiterverrechnet.  
 
Zur Anwendung gelangt die Auf-
wandgebühr II nach Gebühren-
reglements der Gemeinde Thur-
nen.  
 

 


